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1-8. Gesetz: Unterridttszeit an den öffentlichen Pfliditsdiuien im Lande Wien (Wiener Sdiulzeit-Ausführung$g&tz)" 

18. 
Gesetz vom 25. Juni 1965 über die Unter-! 
richtszeit an den öffentlichen Pflichtschulen 1· 

im Lande Wien (Wiener Schulzeit-Aus-
führungsgesetz). 

Wien durch Verordnung schulfrei erklärt 
werden; 

c) die Tage vom Montag nach dem Palm
sonntag bis einschließlich Dienstag nach 
Ostern (Osterferien); 

d) die Tage vom Samstag vor bis einschließ
lich Dienstag nach Pfingsten (Pfingstferien); Der Wiener Landtag hat in Ausführung der 

§§ 8 bis 12, 16 Abs. 3 und 17 Abs. 2 des Schul
zeitgesetzes, BGB!. Nr. 193/1964, beschlossen: 

ABSCHNITT I 

§ 1 

e) der auf den Halbjahresabschluß folgende 
Montag und der anschließende Dienstag. 

, (•) Der Stadtschulrat für Wien k.nn zur Ab
i haltung von Elternsprechtagen in jedem Unter
·1 richtsjahr zwei Tage, zur Durchführung von 
Lehrerkonferenzen einen Tag und aus anderen 

G e 1 t u n g s b e r e i c h 1 besonderen Anlässen des schulischen oder sonsti-
Die Bestimmungen des Abschnittes I gelten 1 gen öffentlichen Lebens bis.zu v~~r weitere Tage 

für die öffentlichen Volks-, Haupt- und Sonder- durch Verordnung schulfrei erklaren. 
schulen und polytechnisd:ten Lehrgänge. Aus-1 (5) Bei Unbenützbarkeit des Schulgebäudes, in 
genommen sind die öffentlichen Obungsschulen, Katastrophenfällen oder aus sonstigen zwingen
die einer öffentlichen Schule zum Zwecke lehr- den oder aus im öffentlichen Interesse gelegenen 
planmäßiger Obungen eingegliedert sind, sowie Gründen hnn die unumgänglich notwendige 
das Bundes-Blindenerziehungsinstitut in Wien Zeit vom Stadtschulrat für Wien nach Anhörung 
und das Bundes-Taubstummeninstitut in Wien. des Schulerhalters durch Verordnung sdmlfrei 

§ 2 

Schuljahr 

erklärt werden. Wenn die Zahl der schulfrei er
klärten Tage mehr als sechs beträgt, so hat der 
Stadtschulrat für Wien nach Anhörung des Schul
erhalters zu verordnen, daß die hiedurch ent-

(1) Das Schuljahr beginnt am ersten Montag fallenen Schultage durch Verringerung der in den 
im September und dauert bis zum Beginn des Abs. 2 bis 4 vorgesehenen schulfreien Tage 
nächsten Schuljahres. Es besteht aus dem Unter- - ausgenommen die in Abs. 3 lit. a und c ge· 
richtsjahr und den Hauptferien. nannten Tage, den 24. und 31. Dezember - ein-

(2) Das Unterrichtsjahr beginnt mit dem Schul- zubringen sind. Ist die Zahl der schulfrei er
jahr und endet mit dem Beginn der Hauptferien. 1 klärten Tage geringer, so kann der Stadtschulrat 
Die Hauptferien beginnen an dem Samstag, der i für Wien eine derartige Verfügung nach An
frühestens am 28. Juni und spätestens am 4. Juli 1 hörung des Schulerhalters treffen. Die Haupt
liegt; sie enden mit dem Beginn des nächsten ferien dürfen jedoch zu dies<m Zweck um nicht 
Schuljahres. mehr als zwei Wochen verkürzt werden. 

(a) Schulfrei sind folgende Tage des Unter
richtsjahres: 

a) die Sonntage und die gesetzlichen Feier
tage, der 29. Juni, der Allerseelentag sowie 
der 15. November; 

h) die Tage vom 24. Dezember bis einschließ
lich 6. Jänner (Weihnachtsferien); überdies 
können der 23. Dezember sowie der 7. Jän
ner allgemein aus kalendermiißigen Grün
den oder, wenn es für einze1ne Sdtulen aus 
Gründen der Ab- oder Anreise der Schüler 
zweckmäßig ist, vom Stadtsd:tulrat für 

4 

§ 3 

Schultag 

(1) Die Zahl der Unterrichtsstunden ein
schließlich der FreigegenStiinne an einem Tag 
darf unter Bedachtnahme auf die örtlichen 
Gegebenheiten für Schüler der 1. und 2. Schul
stufe höchstens vier, für Schüler der 3. und 
4. Schulstufe höchstens fünf, für Sd:tüler der 
5. und 6. Schulstufe höchstens sieben und für 
Schüler ab der 7. Schulstufe höchstens neun be
tragen. 
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